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4. Einkünfte aus der Veräußerung von 
 a) Wirtschaftsgütern, die zum Anlagevermögen eines Betriebs gehören, wenn die Wirt-

schaftsgüter in einem ausländischen Staat belegen sind, 
 b) Anteilen an Kapitalgesellschaften, wenn die Gesellschaft Geschäftsleitung oder Sitz in ei-

nem ausländischen Staat hat; 
5. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (§ 19), die in einem ausländischen Staat ausgeübt 

oder, ohne im Inland ausgeübt zu werden oder worden zu sein, in einem ausländischen Staat 
verwertet wird oder worden ist, und Einkünfte, die von ausländischen öffentlichen Kassen mit 
Rücksicht auf ein gegenwärtiges oder früheres Dienstverhältnis gewährt werden. 2Einkünfte, 
die von inländischen öffentlichen Kassen einschließlich der Kassen der Deutschen Bundes-
bahn und der Deutschen Bundesbank mit Rücksicht auf ein gegenwärtiges oder früheres 
Dienstverhältnis gewährt werden, gelten auch dann als inländische Einkünfte, wenn die Tätig-
keit in einem ausländischen Staat ausgeübt wird oder worden ist; 

6. Einkünfte aus Kapitalvermögen (§ 20), wenn der Schuldner Wohnsitz, Geschäftsleitung oder 
Sitz in einem ausländischen Staat hat oder das Kapitalvermögen durch ausländischen Grund-
besitz gesichert ist; 

7. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (§ 21), soweit das unbewegliche Vermögen oder 
die Sachinbegriffe in einem ausländischen Staat belegen oder die Rechte zur Nutzung in ei-
nem ausländischen Staat überlassen worden sind; 

8. sonstige Einkünfte im Sinne des § 22, wenn 
 a) der zur Leistung der wiederkehrenden Bezüge Verpflichtete Wohnsitz, Geschäftsleitung 

oder Sitz in einem ausländischen Staat hat, 
 b) bei privaten Veräußerungsgeschäften die veräußerten Wirtschaftsgüter in einem ausländi-

schen Staat belegen sind, 
 c) bei Einkünften aus Leistungen einschließlich der Einkünfte aus Leistungen im Sinne des 

§ 49 Absatz 1 Nummer 9 der zur Vergütung der Leistung Verpflichtete Wohnsitz, Ge-
schäftsleitung oder Sitz in einem ausländischen Staat hat. 

  
2. Steuerermäßigung bei Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft 

 
§ 34 e1 (aufgehoben) 

 
 

2 a. Steuerermäßigung für Steuerpflichtige mit Kindern bei  
Inanspruchnahme erhöhter Absetzungen für Wohngebäude oder  

der Steuerbegünstigungen für eigengenutztes Wohneigentum 
 

§ 34 f [Baukindergeld] §§ 34e, 34f 

(1) 1Bei Steuerpflichtigen, die erhöhte Absetzungen nach § 7 b oder nach § 15 des Berlin-
förderungsgesetzes in Anspruch nehmen, ermäßigt sich die tarifliche Einkommensteuer, ver-
mindert um die sonstigen Steuerermäßigungen mit Ausnahme der §§ 34 g und 35, auf Antrag 
um je 600 Deutsche Mark für das zweite und jedes weitere Kind des Steuerpflichtigen oder 
seines Ehegatten. 2Voraussetzung ist, 
1. dass der Steuerpflichtige das Objekt, bei einem Zweifamilienhaus mindestens eine Wohnung, 

zu eigenen Wohnzwecken nutzt oder wegen des Wechsels des Arbeitsortes nicht zu eigenen 
Wohnzwecken nutzen kann und 

2. dass es sich einschließlich des ersten Kindes um Kinder im Sinne des § 32 Absatz 1 bis 5 oder 
6 Satz 7 handelt, die zum Haushalt des Steuerpflichtigen gehören oder in dem für die erhöh-
ten Absetzungen maßgebenden Begünstigungszeitraum gehört haben, wenn diese Zugehö-
rigkeit auf Dauer angelegt ist oder war. 
(2) 1Bei Steuerpflichtigen, die die Steuerbegünstigung nach § 10 e Absatz 1 bis 5 oder nach 

§ 15 b des Berlinförderungsgesetzes in Anspruch nehmen, ermäßigt sich die tarifliche Einkom-
mensteuer, vermindert um die sonstigen Steuerermäßigungen mit Ausnahme des § 34 g, auf 
Antrag um je 512 Euro für jedes Kind des Steuerpflichtigen oder seines Ehegatten im Sinne des 
§ 32 Absatz 1 bis 5 oder 6 Satz 7. 2Voraussetzung ist, dass das Kind zum Haushalt des Steuer-
pflichtigen gehört oder in dem für die Steuerbegünstigung maßgebenden Zeitraum gehört hat, 
wenn diese Zugehörigkeit auf Dauer angelegt ist oder war. 

(3)2 1Bei Steuerpflichtigen, die die Steuerbegünstigung nach § 10 e Absatz 1, 2, 4 und 5 in 
Anspruch nehmen, ermäßigt sich die tarifliche Einkommensteuer, vermindert um die sonstigen 
Steuerermäßigungen, auf Antrag um je 512 Euro für jedes Kind des Steuerpflichtigen oder sei-
nes Ehegatten im Sinne des § 32 Absatz 1 bis 5 oder 6 Satz 7. 2Voraussetzung ist, dass das Kind 
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 34 e aufgehoben mit Wirkung ab VZ 2014 durch Gesetz vom 25. 7. 2014 (BGBl. I S. 1266). 
2 Zur erstmaligen Anwendung siehe § 52 Abs. 35. 
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zum Haushalt des Steuerpflichtigen gehört oder in dem für die Steuerbegünstigung maßgeben-
den Zeitraum gehört hat, wenn diese Zugehörigkeit auf Dauer angelegt ist oder war. 3Soweit 
sich der Betrag der Steuerermäßigung nach Satz 1 bei der Ermittlung der festzusetzenden Ein-
kommensteuer nicht steuerentlastend auswirkt, ist er von der tariflichen Einkommensteuer der 
zwei vorangegangenen Veranlagungszeiträume abzuziehen. 4Steuerermäßigungen, die nach den 
Sätzen 1 und 3 nicht berücksichtigt werden können, können bis zum Ende des Abzugszeitraums 
im Sinne des § 10 e und in den zwei folgenden Veranlagungszeiträumen abgezogen werden. 5 Ist 
für einen Veranlagungszeitraum bereits ein Steuerbescheid erlassen worden, so ist er insoweit zu 
ändern, als die Steuerermäßigung nach den Sätzen 3 und 4 zu gewähren oder zu berichtigen ist; 
die Verjährungsfristen enden insoweit nicht, bevor die Verjährungsfrist für den Veranlagungszeit-
raum abgelaufen ist, für den die Steuerermäßigung nach Satz 1 beantragt worden ist. 

(4)1 1Die Steuerermäßigungen nach den Absätzen 2 oder 3 kann der Steuerpflichtige insge-
samt nur bis zur Höhe der Bemessungsgrundlage der Abzugsbeträge nach § 10 e Absatz 1 oder 2 
in Anspruch nehmen. 2Die Steuerermäßigung nach den Absätzen 1, 2 und 3 Satz 1 kann der 
Steuerpflichtige im Kalenderjahr nur für ein Objekt in Anspruch nehmen. 

 
 

2 b. Steuerermäßigung bei Zuwendungen an politische Parteien und  
an unabhängige Wählervereinigungen 

 
§ 34 g [Steuerermäßigung bei Zuwendungen] 

1Die tarifliche Einkommensteuer, vermindert um die sonstigen Steuerermäßigungen mit 
Ausnahme des § 34 f Absatz 3, ermäßigt sich bei Zuwendungen an 
1. politische Parteien im Sinne des § 2 des Parteiengesetzes und 
2. Vereine ohne Parteicharakter, wenn 
 a) der Zweck des Vereins ausschließlich darauf gerichtet ist, durch Teilnahme mit eigenen 

Wahlvorschlägen an Wahlen auf Bundes-, Landes- oder Kommunalebene bei der politi-
schen Willensbildung mitzuwirken, und 

 b) der Verein auf Bundes-, Landes- oder Kommunalebene bei der jeweils letzten Wahl we-
nigstens ein Mandat errungen oder der zuständigen Wahlbehörde oder dem zuständigen 
Wahlorgan angezeigt hat, dass er mit eigenen Wahlvorschlägen auf Bundes-, Landes- oder 
Kommunalebene an der jeweils nächsten Wahl teilnehmen will. 

 2Nimmt der Verein an der jeweils nächsten Wahl nicht teil, wird die Ermäßigung nur für die 
bis zum Wahltag an ihn geleisteten Beiträge und Spenden gewährt. 3Die Ermäßigung für 
Beiträge und Spenden an den Verein wird erst wieder gewährt, wenn er sich mit eigenen 
Wahlvorschlägen an einer Wahl beteiligt hat. 4Die Ermäßigung wird in diesem Fall nur für 
Beiträge und Spenden gewährt, die nach Beginn des Jahres, in dem die Wahl stattfindet, ge-
leistet werden. 

2Die Ermäßigung beträgt 50 Prozent der Ausgaben, höchstens jeweils 825 Euro für Ausgaben 
nach den Nummern 1 und 2, im Fall der Zusammenveranlagung von Ehegatten höchstens je-
weils 1650 Euro. 3§ 10 b Absatz 3 und 4 gilt entsprechend. 

 
 

3. Steuerermäßigung bei Einkünften aus Gewerbebetrieb 
 

§ 35 [Steuerermäßigung bei Einkünften aus Gewerbebetrieb] §§ 34g, 35 
(1)2 1Die tarifliche Einkommensteuer, vermindert um die sonstigen Steuerermäßigungen mit 

Ausnahme der §§ 34 f, 34 g und 35 a, ermäßigt sich, soweit sie anteilig auf im zu versteuernden 
Einkommen enthaltene gewerbliche Einkünfte entfällt (Ermäßigungshöchstbetrag), 
1. bei Einkünften aus gewerblichen Unternehmen im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
  um das 3,8-fache des jeweils für den dem Veranlagungszeitraum entsprechenden Erhebungs-

zeitraum nach § 14 des Gewerbesteuergesetzes für das Unternehmen festgesetzten Steuer-
messbetrags (Gewerbesteuer-Messbetrag); Absatz 2 Satz 5 ist entsprechend anzuwenden; 

2. bei Einkünften aus Gewerbebetrieb als Mitunternehmer im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 oder als persönlich haftender Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft auf Ak-
tien im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 

  um das 3,8-fache des jeweils für den dem Veranlagungszeitraum entsprechenden Erhebungs-
zeitraum festgesetzten anteiligen Gewerbesteuer-Messbetrags. 

2Der Ermäßigungshöchstbetrag ist wie folgt zu ermitteln: 
 

Summe der positiven gewerblichen Einkünfte 
Summe aller positiven Einkünfte · geminderte tarifliche Steuer

_______________________________________________________________________________________ 
1 Zur erstmaligen Anwendung siehe § 52 Abs. 35. 
2 § 35 Abs. 1 Satz 4 geändert mit Wirkung ab VZ 2013 durch Gesetz vom 26. 6. 2013 (BGBl. I S. 1809). 
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3Gewerbliche Einkünfte im Sinne der Sätze 1 und 2 sind die der Gewerbesteuer unterliegenden 
Gewinne und Gewinnanteile, soweit sie nicht nach anderen Vorschriften von der Steuerermäßi-
gung nach § 35 ausgenommen sind. 4Geminderte tarifliche Steuer ist die tarifliche Steuer nach 
Abzug von Beträgen auf Grund der Anwendung zwischenstaatlicher Abkommen und nach An-
rechnung der ausländischen Steuern nach § 32 d Absatz 6 Satz 2, § 34 c Absatz 1 und 6 dieses 
Gesetzes und § 12 des Außensteuergesetzes. 5Der Abzug des Steuerermäßigungsbetrags ist auf 
die tatsächlich zu zahlende Gewerbesteuer beschränkt. 

(2) 1Bei Mitunternehmerschaften im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder bei 
Kommanditgesellschaften auf Aktien im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 ist der Be-
trag des Gewerbesteuer-Messbetrags, die tatsächlich zu zahlende Gewerbesteuer und der auf die 
einzelnen Mitunternehmer oder auf die persönlich haftenden Gesellschafter entfallende Anteil 
gesondert und einheitlich festzustellen. 2Der Anteil eines Mitunternehmers am Gewerbesteuer-
Messbetrag richtet sich nach seinem Anteil am Gewinn der Mitunternehmerschaft nach Maß-
gabe des allgemeinen Gewinnverteilungsschlüssels; Vorabgewinnanteile sind nicht zu berück-
sichtigen. 3Wenn auf Grund der Bestimmungen in einem Abkommen zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung bei der Festsetzung des Gewerbesteuer-Messbetrags für eine Mitunterneh-
merschaft nur der auf einen Teil der Mitunternehmer entfallende anteilige Gewerbeertrag be-
rücksichtigt wird, ist der Gewerbesteuer-Messbetrag nach Maßgabe des allgemeinen Gewinn-
verteilungsschlüssels in voller Höhe auf diese Mitunternehmer entsprechend ihrer Anteile am 
Gewerbeertrag der Mitunternehmerschaft aufzuteilen. 4Der anteilige Gewerbesteuer-Mess-
betrag ist als Prozentsatz mit zwei Nachkommastellen gerundet zu ermitteln. 5Bei der Feststel-
lung nach Satz 1 sind anteilige Gewerbesteuer-Messbeträge, die aus einer Beteiligung an einer 
Mitunternehmerschaft stammen, einzubeziehen. 

(3) 1Zuständig für die gesonderte Feststellung nach Absatz 2 ist das für die gesonderte Fest-
stellung der Einkünfte zuständige Finanzamt. 2Für die Ermittlung der Steuerermäßigung nach 
Absatz 1 sind die Festsetzung des Gewerbesteuer-Messbetrags, die Feststellung des Anteils an 
dem festzusetzenden Gewerbesteuer-Messbetrag nach Absatz 2 Satz 1 und die Festsetzung der 
Gewerbesteuer Grundlagenbescheide. 3Für die Ermittlung des anteiligen Gewerbesteuer-Mess-
betrags nach Absatz 2 sind die Festsetzung des Gewerbesteuer-Messbetrags und die Festsetzung 
des anteiligen Gewerbesteuer-Messbetrags aus der Beteiligung an einer Mitunternehmerschaft 
Grundlagenbescheide. 

(4) Für die Aufteilung und die Feststellung der tatsächlich zu zahlenden Gewerbesteuer bei 
Mitunternehmerschaften im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und bei Kommandit-
gesellschaften auf Aktien im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 gelten die Absätze 2 
und 3 entsprechend. 

 
 

4. Steuerermäßigung bei Aufwendungen für  
haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse und für die  
Inanspruchnahme haushaltsnaher Dienstleistungen 

§ 35a 
§ 35 a Steuerermäßigung bei Aufwendungen für haushaltsnahe Beschäftigungsver-

hältnisse, haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen 
(1) Für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, bei denen es sich um eine geringfügige Be-

schäftigung im Sinne des § 8 a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch handelt, ermäßigt sich die 
tarifliche Einkommensteuer, vermindert um die sonstigen Steuerermäßigungen, auf Antrag um 
20 Prozent, höchstens 510 Euro, der Aufwendungen des Steuerpflichtigen. 

(2) 1Für andere als in Absatz 1 aufgeführte haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse oder für 
die Inanspruchnahme von haushaltsnahen Dienstleistungen, die nicht Dienstleistungen nach Ab-
satz 3 sind, ermäßigt sich die tarifliche Einkommensteuer, vermindert um die sonstigen Steuer-
ermäßigungen, auf Antrag um 20 Prozent, höchstens 4000 Euro, der Aufwendungen des Steu-
erpflichtigen. 2Die Steuerermäßigung kann auch in Anspruch genommen werden für die 
Inanspruchnahme von Pflege- und Betreuungsleistungen sowie für Aufwendungen, die einem 
Steuerpflichtigen wegen der Unterbringung in einem Heim oder zur dauernden Pflege erwach-
sen, soweit darin Kosten für Dienstleistungen enthalten sind, die mit denen einer Hilfe im 
Haushalt vergleichbar sind. 

(3)1 1Für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- 
und Modernisierungsmaßnahmen ermäßigt sich die tarifliche Einkommensteuer, vermindert um 
die sonstigen Steuerermäßigungen, auf Antrag um 20 Prozent der Aufwendungen des Steuer-
pflichtigen, höchstens jedoch um 1200 Euro. 2Dies gilt nicht für öffentlich geförderte Maß-
nahmen, für die zinsverbilligte Darlehen oder steuerfreie Zuschüsse in Anspruch genommen 
werden. 

(4) 1Die Steuerermäßigung nach den Absätzen 1 bis 3 kann nur in Anspruch genommen 
werden, wenn das Beschäftigungsverhältnis, die Dienstleistung oder die Handwerkerleistung in 
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 35 a Abs. 3 neugefasst durch Gesetz vom 8. 12. 2010 (BGBl. I S. 1768). 
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einem in der Europäischen Union oder dem Europäischen Wirtschaftsraum liegenden Haushalt 
des Steuerpflichtigen oder – bei Pflege- und Betreuungsleistungen – der gepflegten oder betreu-
ten Person ausgeübt oder erbracht wird. 2 In den Fällen des Absatzes 2 Satz 2 zweiter Halbsatz 
ist Voraussetzung, dass das Heim oder der Ort der dauernden Pflege in der Europäischen Union 
oder dem Europäischen Wirtschaftsraum liegt. 

(5)1 1Die Steuerermäßigungen nach den Absätzen 1 bis 3 können nur in Anspruch genom-
men werden, soweit die Aufwendungen nicht Betriebsausgaben oder Werbungskosten darstel-
len und soweit sie nicht als Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastungen berücksichtigt 
worden sind; für Aufwendungen, die dem Grunde nach unter § 10 Absatz 1 Nummer 5 fallen, 
ist eine Inanspruchnahme ebenfalls ausgeschlossen. 2Der Abzug von der tariflichen Einkom-
mensteuer nach den Absätzen 2 und 3 gilt nur für Arbeitskosten. 3Voraussetzung für die Inan-
spruchnahme der Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen nach Absatz 2 oder für 
Handwerkerleistungen nach Absatz 3 ist, dass der Steuerpflichtige für die Aufwendungen eine 
Rechnung erhalten hat und die Zahlung auf das Konto des Erbringers der Leistung erfolgt ist. 
4Leben zwei Alleinstehende in einem Haushalt zusammen, können sie die Höchstbeträge nach 
den Absätzen 1 bis 3 insgesamt jeweils nur einmal in Anspruch nehmen. 

 
 

5. Steuerermäßigung bei Belastung mit Erbschaftsteuer 
 

§ 35 b2 Steuerermäßigung bei Belastung mit Erbschaftsteuer  
1Sind bei der Ermittlung des Einkommens Einkünfte berücksichtigt worden, die im Veranla-

gungszeitraum oder in den vorangegangenen vier Veranlagungszeiträumen als Erwerb von Todes 
wegen der Erbschaftsteuer unterlegen haben, so wird auf Antrag die um sonstige Steuerermäßi-
gungen gekürzte tarifliche Einkommensteuer, die auf diese Einkünfte entfällt, um den in Satz 2 
bestimmten Prozentsatz ermäßigt. 2Der Prozentsatz bestimmt sich nach dem Verhältnis, in dem 
die festgesetzte Erbschaftsteuer zu dem Betrag steht, der sich ergibt, wenn dem steuerpflichtigen 
Erwerb (§ 10 Absatz 1 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes) die Freibeträge nach 
den §§ 16 und 17 und der steuerfreie Betrag nach § 5 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteu-
ergesetzes hinzugerechnet werden. 

 
 

VI. Steuererhebung 
§§ 35b, 36 

1. Erhebung der Einkommensteuer 
 

§ 36 Entstehung und Tilgung der Einkommensteuer 
(1) Die Einkommensteuer entsteht, soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, mit 

Ablauf des Veranlagungszeitraums. 
(2) Auf die Einkommensteuer werden angerechnet: 

1. die für den Veranlagungszeitraum entrichteten Einkommensteuer-Vorauszahlungen (§ 37); 
 

[bis 31. 12. 2016:]  [ab 1. 1. 2017:] 
2. die durch Steuerabzug erhobene Einkom-

mensteuer, soweit sie auf die bei der Veran-
lagung erfassten Einkünfte oder auf die
nach § 3 Nummer 40 dieses Gesetzes oder
nach § 8 b Absatz 1 und 6 Satz 2 des Kör-
perschaftsteuergesetzes bei der Ermittlung 
des Einkommens außer Ansatz bleibenden
Bezüge entfällt und nicht die Erstattung be-
antragt oder durchgeführt worden ist. 2Die 
durch Steuerabzug erhobene Einkom-
mensteuer wird nicht angerechnet, wenn
die in § 45 a Absatz 2 oder Absatz 3 be-
zeichnete Bescheinigung nicht vorgelegt
worden ist. 3 In den Fällen des § 8 b Ab-
satz 6 Satz 2 des Körperschaftsteuergesetzes
ist es für die Anrechnung ausreichend, 
wenn die Bescheinigung nach § 45 a Ab-
satz 2 und 3 vorgelegt wird, die dem Gläu-

 2. 3  die durch Steuerabzug erhobene Ein-
kommensteuer, soweit sie entfällt auf 

 a) die bei der Veranlagung erfassten Ein-
künfte oder 

 b) die nach § 3 Nummer 40 dieses Ge-
setzes oder nach § 8 b Absatz 1, 2
und 6 Satz 2 des Körperschaftsteuer-
gesetzes bei der Ermittlung des Ein-
kommens außer Ansatz bleibenden Be-
züge 

und keine Erstattung beantragt oder durch-
geführt worden ist. 2Die durch Steuerab-
zug erhobene Einkommensteuer wird nicht 
angerechnet, wenn die in § 45 a Absatz 2
oder Absatz 3 bezeichnete Bescheinigung
nicht vorgelegt worden ist. 3Soweit der
Steuerpflichtige einen Antrag nach § 32 d
Absatz 4 oder Absatz 6 stellt, ist es für die  

_______________________________________________________________________________________ 
1 § 35 a Abs. 5 Satz 1 neugefasst durch Gesetz vom 8. 12. 2010 (BGBl. I S. 1768). 
§ 35 a Abs. 5 Satz 1 Zitat geändert durch Gesetz vom 1. 11. 2011 (BGBl. I S. 2131). 
2 § 35 b Satz 3 aufgehoben mit Wirkung ab VZ 2015 durch Gesetz vom 22. 12. 2014 (BGBl. I S. 2417). 
3 § 36 Abs. 2 Nr. 2 neugefasst mit Wirkung ab 1. 1. 2017 durch Gesetz vom 18. 7. 2016 (BGBl. I S. 1679). 
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[bis 31. 12. 2016:]  [ab 1. 1. 2017:] 
 biger der Kapitalerträge ausgestellt worden 

ist; 
 Anrechnung ausreichend, wenn die Beschei-

nigung auf Verlangen des Finanzamts vor-
gelegt wird. 4 In den Fällen des § 8b Ab-
satz 6 Satz 2 des Körperschaftsteuergesetzes
ist es für die Anrechnung ausreichend,
wenn die Bescheinigung nach § 45a Absatz 2
und 3 vorgelegt wird, die dem Gläubiger der
Kapitalerträge ausgestellt worden ist; 

3.1 in den Fällen des § 32 c Absatz 1 Satz 2 der nicht zum Abzug gebrachte Unterschiedsbetrag, 
wenn der Unterschiedsbetrag höher als die tarifliche Einkommensteuer des letzten Veranla-
gungszeitraums im Betrachtungszeitraum ist. 
(3) 1Die Steuerbeträge nach Absatz 2 Nummer 2 sind auf volle Euro aufzurunden. 2Bei den 

durch Steuerabzug erhobenen Steuern ist jeweils die Summe der Beträge einer einzelnen Ab-
zugsteuer aufzurunden. 

(4) 1Wenn sich nach der Abrechnung ein Überschuss zuungunsten des Steuerpflichtigen er-
gibt, hat der Steuerpflichtige (Steuerschuldner) diesen Betrag, soweit er den fällig gewordenen, 
aber nicht entrichteten Einkommensteuer-Vorauszahlungen entspricht, sofort, im Übrigen in-
nerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Steuerbescheids zu entrichten (Abschlusszahlung). 
2Wenn sich nach der Abrechnung ein Überschuss zugunsten des Steuerpflichtigen ergibt, wird 
dieser dem Steuerpflichtigen nach Bekanntgabe des Steuerbescheids ausgezahlt. 3Bei Ehegatten, 
die nach den §§ 26, 26 b zusammen zur Einkommensteuer veranlagt worden sind, wirkt die 
Auszahlung an einen Ehegatten auch für und gegen den anderen Ehegatten. 

(5)2 1 In den Fällen des § 16 Absatz 3 a kann auf Antrag des Steuerpflichtigen die festgesetzte 
Steuer, die auf den Aufgabegewinn und den durch den Wechsel der Gewinnermittlungsart er-
zielten Gewinn entfällt, in fünf gleichen Jahresraten entrichtet werden, wenn die Wirtschaftsgü-
ter einem Betriebsvermögen des Steuerpflichtigen in einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums zuzuordnen sind, sofern durch diese 
Staaten Amtshilfe entsprechend oder im Sinne der Amtshilferichtlinie gemäß § 2 Absatz 2 des 
EU-Amtshilfegesetzes und gegenseitige Unterstützung bei der Beitreibung im Sinne der Bei-
treibungsrichtlinie einschließlich der in diesem Zusammenhang anzuwendenden Durchfüh-
rungsbestimmungen in den für den jeweiligen Veranlagungszeitraum geltenden Fassungen oder 
eines entsprechenden Nachfolgerechtsakts geleistet werden. 2Die erste Jahresrate ist innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe des Steuerbescheids zu entrichten; die übrigen Jahresraten sind 
jeweils am 31. Mai der Folgejahre fällig. 3Die Jahresraten sind nicht zu verzinsen. 4Wird der 
Betrieb oder Teilbetrieb während dieses Zeitraums eingestellt, veräußert oder in andere als die in 
Satz 1 genannten Staaten verlegt, wird die noch nicht entrichtete Steuer innerhalb eines Monats 
nach diesem Zeitpunkt fällig; Satz 2 bleibt unberührt. 5Ändert sich die festgesetzte Steuer, sind 
die Jahresraten entsprechend anzupassen. 

§ 36a 
§ 36 a3 Beschränkung der Anrechenbarkeit der Kapitalertragsteuer 

(1) 1Bei Kapitalerträgen im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a setzt die volle 
Anrechnung der durch Steuerabzug erhobenen Einkommensteuer ferner voraus, dass der 
Steuerpflichtige hinsichtlich der diesen Kapitalerträgen zugrunde liegenden Anteile oder 
Genussscheine 
1. während der Mindesthaltedauer nach Absatz 2 ununterbrochen wirtschaftlicher Eigentü-

mer ist, 
2. während der Mindesthaltedauer nach Absatz 2 ununterbrochen das Mindestwertände-

rungsrisiko nach Absatz 3 trägt und 
3. nicht verpflichtet ist, die Kapitalerträge ganz oder überwiegend, unmittelbar oder mittel-

bar anderen Personen zu vergüten. 
2Fehlen die Voraussetzungen des Satzes 1, so sind drei Fünftel der Kapitalertragsteuer nicht 
anzurechnen. 3Die nach den Sätzen 1 und 2 nicht angerechnete Kapitalertragsteuer ist auf 
Antrag bei der Ermittlung der Einkünfte abzuziehen. 4Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend 
für Anteile oder Genussscheine, die zu inländischen Kapitalerträgen im Sinne des § 43 
Absatz 3 Satz 1 führen und einer Wertpapiersammelbank im Ausland zur Verwahrung anver-
traut sind. 

(2) 1Die Mindesthaltedauer umfasst 45 Tage und muss innerhalb eines Zeitraums von 45 
Tagen vor und 45 Tagen nach der Fälligkeit der Kapitalerträge erreicht werden. 2Bei An-
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 36 Abs. 2 Nr. 3 eingefügt durch Gesetz vom 20. 12. 2016 (BGBl. I S. 3045); zur erstmaligen und letztmaligen 
Anwendung siehe § 52 Abs. 35 a. Zum Inkrafttreten von § 32 c siehe Fußnote dort. 

2 § 36 Abs. 5 angefügt durch Gesetz vom 8. 12. 2010 (BGBl. I S. 1768). Abs. 5 Satz 1 geändert durch Gesetz vom 7. 12. 
2011 (BGBl. I S. 2592); Abs. 5 Satz 1 geändert mit Wirkung ab VZ 2013 durch Gesetz vom 26. 6. 2013 (BGBl. I S. 1809). 

3 § 36 a eingefügt durch Gesetz vom 19. 7. 2016 (BGBl. I S. 1730). Gemäß § 52 Abs. 35 a ist § 36 a erstmals auf Kapi-
talerträge anzuwenden, die ab dem 1. Januar 2016 zufließen. 
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schaffungen und Veräußerungen ist zu unterstellen, dass die zuerst angeschafften Anteile 
oder Genussscheine zuerst veräußert wurden. 

(3) 1Der Steuerpflichtige muss unter Berücksichtigung von gegenläufigen Ansprüchen 
und Ansprüchen nahe stehender Personen das Risiko aus einem sinkenden Wert der Anteile 
oder Genussscheine im Umfang von mindestens 70 Prozent tragen (Mindestwertänderungsri-
siko). 2Kein hinreichendes Mindestwertänderungsrisiko liegt insbesondere dann vor, wenn 
der Steuerpflichtige oder eine ihm nahe stehende Person Kurssicherungsgeschäfte abge-
schlossen hat, die das Wertänderungsrisiko der Anteile oder Genussscheine unmittelbar oder 
mittelbar um mehr als 30 Prozent mindern. 

(4) Einkommen- oder körperschaftsteuerpflichtige Personen, bei denen insbesondere auf-
grund einer Steuerbefreiung kein Steuerabzug vorgenommen oder denen ein Steuerabzug 
erstattet wurde und die die Voraussetzungen für eine Anrechenbarkeit der Kapitalertragsteuer 
nach den Absätzen 1 bis 3 nicht erfüllen, haben dies gegenüber ihrem zuständigen Fi-
nanzamt anzuzeigen und eine Zahlung in Höhe des unterbliebenen Steuerabzugs auf Kapital-
erträge im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 a und des Absatzes 1 Satz 4 zu leis-
ten. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 sind nicht anzuwenden, wenn 
1. die Kapitalerträge im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 a und des Absatzes 1 Satz 4 im 

Veranlagungszeitraum nicht mehr als 20 000 Euro betragen oder 
2. der Steuerpflichtige bei Zufluss der Kapitalerträge im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 

Nummer 1 a und des Absatzes 1 Satz 4 seit mindestens einem Jahr ununterbrochen wirt-
schaftlicher Eigentümer der Aktien oder Genussscheine ist; Absatz 2 Satz 2 gilt entspre-
chend. 
(6) 1Der Treuhänder und der Treugeber gelten für die Zwecke der vorstehenden Absätze 

als eine Person, wenn Kapitalerträge im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 a und des 
Absatzes 1 Satz 4 einem Treuhandvermögen zuzurechnen sind, welches ausschließlich der 
Erfüllung von Altersvorsorgeverpflichtungen dient und dem Zugriff übriger Gläubiger entzo-
gen ist. 2Entsprechendes gilt für Versicherungsunternehmen und Versicherungsnehmer im 
Rahmen von fondsgebundenen Lebensversicherungen, wenn die Leistungen aus dem Vertrag 
an den Wert eines internen Fonds im Sinne des § 124 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 des Versi-
cherungsaufsichtsgesetzes gebunden sind. 

(7) § 42 der Abgabenordnung bleibt unberührt. 
 

§ 37 Einkommensteuer-Vorauszahlung 
(1) 1Der Steuerpflichtige hat am 10. März, 10. Juni, 10. September und 10. Dezember Vor-

auszahlungen auf die Einkommensteuer zu entrichten, die er für den laufenden Veranlagungs-
zeitraum voraussichtlich schulden wird. 2Die Einkommensteuer-Vorauszahlung entsteht jeweils 
mit Beginn des Kalendervierteljahres, in dem die Vorauszahlungen zu entrichten sind, oder, 
wenn die Steuerpflicht erst im Laufe des Kalendervierteljahres begründet wird, mit Begründung 
der Steuerpflicht. § 37 

(2) (weggefallen) 
(3)1 · 2 1Das Finanzamt setzt die Vorauszahlungen durch Vorauszahlungsbescheid fest. 2Die 

Vorauszahlungen bemessen sich grundsätzlich nach der Einkommensteuer, die sich nach Anrech-
nung der Steuerabzugsbeträge (§ 36 Absatz 2 Nummer 2) bei der letzten Veranlagung ergeben 
hat. 3Das Finanzamt kann bis zum Ablauf des auf den Veranlagungszeitraum folgenden 
15. Kalendermonats die Vorauszahlungen an die Einkommensteuer anpassen, die sich für den 
Veranlagungszeitraum voraussichtlich ergeben wird; dieser Zeitraum verlängert sich auf 
23 Monate, wenn die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft bei der erstmaligen Steuerfestset-
zung die anderen Einkünfte voraussichtlich überwiegen werden. 4Bei der Anwendung der Sät-
ze 2 und 3 bleiben Aufwendungen im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 4, 5, 7 und 9 sowie Ab-
satz 1 a, der §§ 10 b und 33 sowie die abziehbaren Beträge nach § 33 a, wenn die Aufwendungen 
und abziehbaren Beträge insgesamt 600 Euro nicht übersteigen, außer Ansatz. 5Die Steuerermä-
ßigung nach § 34 a bleibt außer Ansatz. 6Bei der Anwendung der Sätze 2 und 3 bleibt der Son-
derausgabenabzug nach § 10 a Absatz 1 außer Ansatz. 7Außer Ansatz bleiben bis zur Anschaffung 
oder Fertigstellung der Objekte im Sinne des § 10 e Absatz 1 und 2 und § 10 h auch die Aufwen-
dungen, die nach § 10 e Absatz 6 und § 10 h Satz 3 wie Sonderausgaben abgezogen werden; Ent-
sprechendes gilt auch für Aufwendungen, die nach § 10 i für nach dem Eigenheimzulagengesetz 
begünstigte Objekte wie Sonderausgaben abgezogen werden. 8Negative Einkünfte aus der Ver-
mietung oder Verpachtung eines Gebäudes im Sinne des § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 werden 
bei der Festsetzung der Vorauszahlungen nur für Kalenderjahre berücksichtigt, die nach der An-
schaffung oder Fertigstellung dieses Gebäudes beginnen. 9Wird ein Gebäude vor dem Kalender-
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 37 Abs. 3 Satz 3 Zeitraum verlängert durch Gesetz vom 1. 11. 2011 (BGBl. I S. 2131). 
2 § 37 Abs. 3 Satz 4 Zitat geändert mit Wirkung ab VZ 2012 durch Gesetz vom 1. 11. 2011 (BGBl. I S. 2131) und Zitat 

geändert mit Wirkung ab VZ 2015 durch Gesetz vom 22. 12. 2014 (BGBl. I S. 2417); Abs. 3 Satz 10 geändert durch Ge-
setz vom 8. 7. 2016 (BGBl. I S. 1594). 
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jahr seiner Fertigstellung angeschafft, tritt an die Stelle der Anschaffung die Fertigstellung. 
ASatz 8 gilt nicht für negative Einkünfte aus der Vermietung oder Verpachtung eines Gebäudes, 
für das erhöhte Absetzungen nach den §§ 14 a, 14 c oder 14 d des Berlinförderungsgesetzes in 
Anspruch genommen werden. BSatz 8 gilt für negative Einkünfte aus der Vermietung oder Ver-
pachtung eines anderen Vermögensgegenstandes im Sinne des § 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
bis 3 entsprechend mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Anschaffung oder Fertigstellung die 
Aufnahme der Nutzung durch den Steuerpflichtigen tritt. C In den Fällen des § 31, in denen die 
gebotene steuerliche Freistellung eines Einkommensbetrags in Höhe des Existenzminimums ei-
nes Kindes durch das Kindergeld nicht in vollem Umfang bewirkt wird, bleiben bei der Anwen-
dung der Sätze 2 und 3 Freibeträge nach § 32 Absatz 6 und zu verrechnendes Kindergeld außer 
Ansatz. 

(4) 1Bei einer nachträglichen Erhöhung der Vorauszahlungen ist die letzte Vorauszahlung für 
den Veranlagungszeitraum anzupassen. 2Der Erhöhungsbetrag ist innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe des Vorauszahlungsbescheids zu entrichten. 

(5) 1Vorauszahlungen sind nur festzusetzen, wenn sie mindestens 400 Euro im Kalenderjahr 
und mindestens 100 Euro für einen Vorauszahlungszeitpunkt betragen. 2Festgesetzte Vorauszah-
lungen sind nur zu erhöhen, wenn sich der Erhöhungsbetrag im Fall des Absatzes 3 Satz 2 bis 5 
für einen Vorauszahlungszeitpunkt auf mindestens 100 Euro, im Fall des Absatzes 4 auf mindes-
tens 5000 Euro beläuft. 

(6)1 1Absatz 3 ist, soweit die erforderlichen Daten nach § 10 Absatz 2 Satz 3 noch nicht nach 
§ 10 Absatz 2 a übermittelt wurden, mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
1. als Beiträge im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a die für den letzten Veranla-

gungszeitraum geleisteten 
 a) Beiträge zugunsten einer privaten Krankenversicherung vermindert um 20 Prozent oder 
b) Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung vermindert um 4 Prozent, 

2. als Beiträge im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe b die bei der letzten Veranla-
gung berücksichtigten Beiträge zugunsten einer gesetzlichen Pflegeversicherung 

anzusetzen sind; mindestens jedoch 1500 Euro. 2Bei zusammen veranlagten Ehegatten ist der in 
Satz 1 genannte Betrag von 1500 Euro zu verdoppeln. 

 
§ 37 a Pauschalierung der Einkommensteuer durch Dritte 

(1)2 1Das Finanzamt kann auf Antrag zulassen, dass das Unternehmen, das Sachprämien im 
Sinne des § 3 Nummer 38 gewährt, die Einkommensteuer für den Teil der Prämien, der nicht 
steuerfrei ist, pauschal erhebt. 2Bemessungsgrundlage der pauschalen Einkommensteuer ist der 
gesamte Wert der Prämien, die den im Inland ansässigen Steuerpflichtigen zufließen. 3Der 
Pauschsteuersatz beträgt 2,25 Prozent. 

(2) 1Auf die pauschale Einkommensteuer ist § 40 Absatz 3 sinngemäß anzuwenden. 2Das 
Unternehmen hat die Prämienempfänger von der Steuerübernahme zu unterrichten. 

(3) 1Über den Antrag entscheidet das Betriebsstättenfinanzamt des Unternehmens (§ 41 a 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1). 2Hat das Unternehmen mehrere Betriebsstättenfinanzämter, so ist 
das Finanzamt der Betriebsstätte zuständig, in der die für die pauschale Besteuerung maßgeben-
den Prämien ermittelt werden. 3Die Genehmigung zur Pauschalierung wird mit Wirkung für 
die Zukunft erteilt und kann zeitlich befristet werden; sie erstreckt sich auf alle im Geltungszeit-
raum ausgeschütteten Prämien. 

(4) Die pauschale Einkommensteuer gilt als Lohnsteuer und ist von dem Unternehmen in der 
Lohnsteuer-Anmeldung der Betriebsstätte im Sinne des Absatzes 3 anzumelden und spätestens 
am zehnten Tag nach Ablauf des für die Betriebsstätte maßgebenden Lohnsteuer-Anmeldungs-
zeitraums an das Betriebsstättenfinanzamt abzuführen. 

 
§ 37 b Pauschalierung der Einkommensteuer bei Sachzuwendungen 

(1) 1Steuerpflichtige können die Einkommensteuer einheitlich für alle innerhalb eines Wirt-
schaftsjahres gewährten 
1. betrieblich veranlassten Zuwendungen, die zusätzlich zur ohnehin vereinbarten Leistung oder 

Gegenleistung erbracht werden, und 
2. Geschenke im Sinne des § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1, §§ 37a, 37b 
die nicht in Geld bestehen, mit einem Pauschsteuersatz von 30 Prozent erheben. 2Bemessungs-
grundlage der pauschalen Einkommensteuer sind die Aufwendungen des Steuerpflichtigen ein-
schließlich Umsatzsteuer; bei Zuwendungen an Arbeitnehmer verbundener Unternehmen ist 
Bemessungsgrundlage mindestens der sich nach § 8 Absatz 3 Satz 1 ergebende Wert. 3Die Pau-
schalierung ist ausgeschlossen, 
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 37 Abs. 6 angefügt mit Wirkung ab VZ 2014 durch Gesetz vom 25. 7. 2014 (BGBl. I S. 1266). 
2 Regelung bestätigt durch Gesetz vom 5. 4. 2011 (BGBl. I S. 554). 
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1. soweit die Aufwendungen je Empfänger und Wirtschaftsjahr oder 
2. wenn die Aufwendungen für die einzelne Zuwendung 
den Betrag von 10 000 Euro übersteigen. 

(2)1 1Absatz 1 gilt auch für betrieblich veranlasste Zuwendungen an Arbeitnehmer des Steu-
erpflichtigen, soweit sie nicht in Geld bestehen und zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Ar-
beitslohn erbracht werden. 2 In den Fällen des § 8 Absatz 2 Satz 2 bis 10, Absatz 3, § 40 Ab-
satz 2 sowie in Fällen, in denen Vermögensbeteiligungen überlassen werden, ist Absatz 1 nicht 
anzuwenden; Entsprechendes gilt, soweit die Zuwendungen nach § 40 Absatz 1 pauschaliert 
worden sind. 3§ 37 a Absatz 1 bleibt unberührt. 

(3) 1Die pauschal besteuerten Sachzuwendungen bleiben bei der Ermittlung der Einkünfte des 
Empfängers außer Ansatz. 2Auf die pauschale Einkommensteuer ist § 40 Absatz 3 sinngemäß an-
zuwenden. 3Der Steuerpflichtige hat den Empfänger von der Steuerübernahme zu unterrichten. 

(4) 1Die pauschale Einkommensteuer gilt als Lohnsteuer und ist von dem die Sachzuwen-
dung gewährenden Steuerpflichtigen in der Lohnsteuer-Anmeldung der Betriebsstätte nach § 41 
Absatz 2 anzumelden und spätestens am zehnten Tag nach Ablauf des für die Betriebsstätte maß-
gebenden Lohnsteuer-Anmeldungszeitraums an das Betriebsstättenfinanzamt abzuführen. 2Hat 
der Steuerpflichtige mehrere Betriebsstätten im Sinne des Satzes 1, so ist das Finanzamt der Be-
triebsstätte zuständig, in der die für die pauschale Besteuerung maßgebenden Sachbezüge ermit-
telt werden. 

 
 

2. Steuerabzug vom Arbeitslohn (Lohnsteuer) 
 

§ 38 Erhebung der Lohnsteuer 
(1) 1Bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit wird die Einkommensteuer durch Abzug 

vom Arbeitslohn erhoben (Lohnsteuer), soweit der Arbeitslohn von einem Arbeitgeber gezahlt 
wird, der § 38 
1. im Inland einen Wohnsitz, seinen gewöhnlichen Aufenthalt, seine Geschäftsleitung, seinen 

Sitz, eine Betriebsstätte oder einen ständigen Vertreter im Sinne der §§ 8 bis 13 der Abgaben-
ordnung hat (inländischer Arbeitgeber) oder 

2. einem Dritten (Entleiher) Arbeitnehmer gewerbsmäßig zur Arbeitsleistung im Inland über-
lässt, ohne inländischer Arbeitgeber zu sein (ausländischer Verleiher). 

2 Inländischer Arbeitgeber im Sinne des Satzes 1 ist in den Fällen der Arbeitnehmerentsendung 
auch das in Deutschland ansässige aufnehmende Unternehmen, das den Arbeitslohn für die ihm 
geleistete Arbeit wirtschaftlich trägt; Voraussetzung hierfür ist nicht, dass das Unternehmen dem 
Arbeitnehmer den Arbeitslohn im eigenen Namen und für eigene Rechnung auszahlt. 3Der 
Lohnsteuer unterliegt auch der im Rahmen des Dienstverhältnisses von einem Dritten gewährte 
Arbeitslohn, wenn der Arbeitgeber weiß oder erkennen kann, dass derartige Vergütungen er-
bracht werden; dies ist insbesondere anzunehmen, wenn Arbeitgeber und Dritter verbundene 
Unternehmen im Sinne von § 15 des Aktiengesetzes sind. 

(2) 1Der Arbeitnehmer ist Schuldner der Lohnsteuer. 2Die Lohnsteuer entsteht in dem 
Zeitpunkt, in dem der Arbeitslohn dem Arbeitnehmer zufließt. 

(3) 1Der Arbeitgeber hat die Lohnsteuer für Rechnung des Arbeitnehmers bei jeder Lohn-
zahlung vom Arbeitslohn einzubehalten. 2Bei juristischen Personen des öffentlichen Rechts hat 
die öffentliche Kasse, die den Arbeitslohn zahlt, die Pflichten des Arbeitgebers. 3 In den Fällen 
der nach § 7 f Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch an die Deutsche 
Rentenversicherung Bund übertragenen Wertguthaben hat die Deutsche Rentenversicherung 
Bund bei Inanspruchnahme des Wertguthabens die Pflichten des Arbeitgebers.  

(3 a) 1Soweit sich aus einem Dienstverhältnis oder einem früheren Dienstverhältnis tarifver-
tragliche Ansprüche des Arbeitnehmers auf Arbeitslohn unmittelbar gegen einen Dritten mit 
Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz im Inland richten und von diesem durch die Zahlung von 
Geld erfüllt werden, hat der Dritte die Pflichten des Arbeitgebers. 2 In anderen Fällen kann das 
Finanzamt zulassen, dass ein Dritter mit Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz im Inland die 
Pflichten des Arbeitgebers im eigenen Namen erfüllt. 3Voraussetzung ist, dass der Dritte 
1. sich hierzu gegenüber dem Arbeitgeber verpflichtet hat, 
2. den Lohn auszahlt oder er nur Arbeitgeberpflichten für von ihm vermittelte Arbeitnehmer 

übernimmt und 
3. die Steuererhebung nicht beeinträchtigt wird. 
4Die Zustimmung erteilt das Betriebsstättenfinanzamt des Dritten auf dessen Antrag im Einver-
nehmen mit dem Betriebsstättenfinanzamt des Arbeitgebers; sie darf mit Nebenbestimmungen 
versehen werden, die die ordnungsgemäße Steuererhebung sicherstellen und die Überprüfung des 
Lohnsteuerabzugs nach § 42 f erleichtern sollen. 5Die Zustimmung kann mit Wirkung für die 
_______________________________________________________________________________________ 

1 § 37 b Abs. 2 Satz 2 Zitat geändert durch Gesetz vom 20. 2. 2013 (BGBl. I S. 285). 


